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RA Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer, Hamburg*

Fünfzehnte Beleuchtung der Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924/
2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben**
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I. Einleitung
Die Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924/2006 (VNGA) hat sich
im vergangenen Jahr verstetigt und verfestigt. Viele Judikate er-
innern an selbstsichernde Muttern oder Achterknoten, die sich
nicht mehr lösen lassen. Bereits bekannte Auslegungen der ein-
schlägigen Vorschriften werden nachgezeichnet, wiederholt und
bestätigt. Neue Spielräume für den werbenden Lebensmittelun-
ternehmer zeigen sich nicht. Was immer auch nur entfernt nähr-
wert- oder gesundheitsbezogen erscheint, wird im Zweifel man-
gels Zulassung gerichtlich untersagt. Übergangsfristen darf man
inzwischen getrost vergessen – obwohl der Gesetzgeber sein
Werk bis heute nicht vollendet hat. Doch mit der vorgesehenen
Fertigstellung der Liste zugelassener gesundheitsbezogener An-
gaben, insbesondere für pflanzliche Stoffe, rechnet längst kein

Fachmann mehr. Rückblickend könnte man sich die Frage stel-
len, wie die Menschheit jemals ohne die VNGA und ihre Werbe-
verbote auskommen konnte. Doch das wollen wir hier nicht tun;
schauen wir lieber auf die höchstrichterlichen Entscheidungen
des Jahrgangs 20221) – es sind überwiegend Hinweisbeschlüsse
nach § 522 ZPO, in Anlehnung an das Boxen auch als „Tiefschlä-
ge“ bezeichnet.

II. Die Rechtsprechung des Jahres 2022

1. „Nicht produktbezogen werben, wenn Angaben nur
stoffbezogen zugelassen sind“ – Entscheidungen zu
Art. 10 Abs. 1 VNGA

Dieses Dilemma hat die Rechtsprechung leider nie richtig in den
Griff bekommen: Ein Produkt, meistens ein Nahrungsergän-
zungsmittel, enthält Nährstoffe, regelmäßig Vitamine und Mine-
ralstoffe, für die verschiedene gesundheitsbezogene Angaben zu-
gelassen sind. Diese Angaben dürfen dementsprechend verwen-
det werden, aber nach Ansicht der Gerichte eben nur für die
enthaltenen Nährstoffe, niemals für das Produkt selbst. Nach
dem Verständnis der Justiz können Produkte nichts, auch wenn
ihre Zutaten alles können. Offenbar wollen die zuständigen Rich-
ter unbedingt den Verbraucher vor dem Irrtum schützen, er kön-
ne durch den Verzehr des Nahrungsergänzungsmittels etwas
bewirken, ohne dabei genau zu wissen, auf welcher Zutat die
Wirkung beruhen könnte. Das liest sich im Einzelfall wie folgt:

a) OLG Hamburg – „Fatburner“
Die Berufung eines Anbieters von Nahrungsergänzungsmitteln
für Kraftsportler gegen ein Verbot der Angabe „Fatburner“ wies
das OLG Hamburg u.a. mit folgender Begründung ohne münd-
liche Verhandlung zurück: „Soweit die Antragsgegnerin sich zur
Rechtfertigung der Zulässigkeit der Angaben auf für einzelne In-
haltsstoffe des Produkts (Koffein, Cholin, Grüntee, Piperin) zugelas-
sene (.. .) Claims beruft, (.. .). Denn schon das Landgericht hat richtig
darauf hingewiesen, dass sich die angegriffenen Angaben (.. .) nicht
auf den jeweiligen Stoff, wie etwa Cholin, sondern auf das Produkt
‚L. 100‘ beziehen. Für das Produkt in seiner Gesamtheit, das eine
Mehrzahl von Inhaltsstoffen enthält, die sich in ihren Wirkungen
auf den Körper gegenseitig beeinflussen können, fehlt es indes ent-
weder an nach Art. 10 Abs. 1, 13 HCVO zugelassenen (.. .) Angaben
oder, soweit es sich um nichtspezifische Angaben im Sinne von
Art. 10 Abs. 3 HCVO handelt, an den nach dieser Vorschrift den
nichtspezifischenAngaben beizufügenden speziellen gesundheitsbe-
zogenen Angaben nach Art. 10 Abs. 1 HCVO“2). Klarer kann man
kaum festhalten, was insoweit als gefestigte Rechtsprechung gilt.

b) OLG Celle – „Immun Cell“
Vor dem OLG Celle ging es um zahlreiche Werbeaussagen für
eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln, die auf einem sog.
„Teleshopping“-Sender angepriesen worden waren. Das Gericht
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* Mehr über den Autor erfahren Sie auf S. 512.
** Manuskript ohne vorherigen Vortrag, ohne Widmung (Captain Oelrichsmöge es dem

Beleuchter nachsehen), ohne Hoffnung auf Besserung und ohne erkennbare Zukunft.

1) Nicht beleuchtet werden BGH, 02.06.2021 – I ZR 93/21, WRP 2022, 1253 – „7x
mehr“, da es in dieser Entscheidung vorrangig um eine Irreführungsproblematik
ging, sowie KG, 04.10.2022 – 5 U 1023/20, MD 2022, 1130 – „Prosta Pax“ und
KG, 04.10.2022 – 5 U 1048/20, MD 2023, 35 – „Produktkatalog Winter“, da die in
diesen beiden Entscheidungen verbotenen Angaben überwiegend krankheitsbezogen
waren.

2) OLG Hamburg, 22.12.2021 – 3 U 50/21, openJur 2022, 7642, Rn. 51 – „Fatburner“.
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verwarf die Berufung des Klägers ohne mündliche Verhandlung
und führte zur Begründung u.a. aus: „Zum anderen dürfen ge-
sundheitsbezogene Angaben nur zu dem konkret infrage stehenden
Lebensmittel, Nährstoff oder der Substanz gemacht werden, für die
sie nach dem Gemeinschaftsrecht zugelassen sind, nicht aber un-
mittelbar für ein Lebensmittel als solches, das die fragliche Sub-
stanz enthält, ohne den Zusammenhang gerade zwischen der kon-
kreten Substanz und ihrer Wirkung herauszustellen. Solche Anga-
ben dürfen nicht produktbezogen, sondern nur substanzbezogen
erfolgen. Eine gesundheitsbezogene Angabe, die nicht erkennen
lässt, auf welchen der in der Liste der zugelassenen Angaben auf-
geführten Nährstoffen, Substanzen, Lebensmitteln oder Lebensmit-
telkategorien die behauptete Wirkung des Produkts beruht, ist mit
den zugelassenen Angaben nicht inhaltsgleich und daher unzuläs-
sig“3). Das entspricht, ob richtig oder falsch, inzwischen der ge-
festigten Rechtsprechung.

c) KG – „OPC“
Ebenso entschied das Berliner KG – ohne mündliche Verhand-
lung – über die Bewerbung zweier Lebensmittel mit OPC (oligo-
mere Proanthocyanidine) und Pinienrindenextrakt (Pinus mari-
tima Cortex): „Denn die Zulässigkeit der Verwendung einer gesund-
heitsbezogenen Angabe im Sinne von Art. 10 Abs. 1 HCVO setzt vor-
aus, dass die gesundheitsbezogene Angabe nur zu dem jeweiligen
Nährstoff, der Substanz oder dem Lebensmittel gemacht werden, für
die sie nach der Gemeinschaftsliste zugelassen sind, nicht jedoch zu
dem Lebensmittelprodukt, das diese Elemente enthält, ohne den der
zugelassenen Aussage zugrunde liegenden Zusammenhang mit der
Substanz etc. herauszustellen ... . Wenn bei einem Produkt mit meh-
reren Inhaltsstoffen zu einem einzelnen pflanzlichen Inhaltsstoff
eine bestimmte Angabe zulässig ist, darf diese Angabe nicht pau-
schal – ohne Nennung des Inhaltsstoffs, auf den diese Wirkung
zurückgehen soll – auf das Gesamtprodukt übertragen werden .. . .
Dies gilt auch für Angaben nach Art. 10 Abs. 3 HCVO. Auch insoweit
wäre es nicht ausreichend, wenn nur ein Bezug zu dem verschiedene
Inhaltsstoffe beinhaltenden Produkt und der Bedeutung für die Ge-
sundheit hergestellt wird“4). Diese Regeln hatte die Beklagte im
konkreten Fall nicht beachtet, und konnte es mangels Zulassung
irgendwelcher Angaben für einzelne Zutaten ihrer Produkte auch
nicht; folglich musste ihre Berufung gegen die erstinstanzliche
Untersagung ihrer Werbung scheitern.

d) OLG Hamburg – „Belastete Gelenke“
Ein wenig am Rande, jedoch nicht weniger klar, erwähnt auch
das OLG Hamburg diese Grundsätze in einem Hinweisbeschluss
zur Zurückweisung einer Berufung ohne mündliche Verhand-
lung, „weil nicht erkennbar wird, dass die behauptete Wirkung
der Gelenkskapseln, zum Erhalt der Beweglichkeit der Gelenke bei-
zutragen, auf allen oder auch nur auf einzelnen der benannten
Inhaltsstoffen beruht“5).

e) OLG Celle – „Kräuterliebe“
Ebenfalls in einem Hinweisbeschluss zur Zurückweisung einer
Berufung entschied das OLG Celle in Sachen „Kräuterliebe“: „ge-
sundheitsbezogene Angaben dürfen nach Art. 10 HCVO nur zu dem
jeweiligen Nährstoff, der Substanz oder dem Lebensmittel gemacht
werden, für die sie nach der Gemeinschaftsliste zugelassen sind,
nicht jedoch zu dem Produkt, dass dieses Element enthält, ohne den
in der zugelassenen Aussage liegenden Zusammenhang mit der
Substanz etc. herauszustellen .. . . Entsprechendes gilt bei der An-
wendung der Übergangsvorschriften des Art. 28 V HCVO. Wenn bei
einem Produkt mit mehreren Inhaltsstoffen nach den Übergangs-

vorschriften eine bestimmte Angabe zu einem einzelnen pflanzli-
chen Inhaltsstoff zulässig ist, darf diese Angabe nicht pauschal –
ohne Nennung des Inhaltsstoffs, auf den diese Wirkung zurückge-
hen soll – auf das Gesamtprodukt oder auf die Gesamtheit seiner
Inhaltsstoffe übertragen werden .. .“6). Interessant an diesem
Spruch, der sich sonst nicht von seinem unmittelbaren Vorgän-
ger unterscheidet (s. o. II. 2. OLG Celle – „Immun Cell“), ist die
Ausweitung des Prinzips auch auf Angaben, die sich noch in der
Übergangsfrist befinden, welche jedoch in der Praxis so gut wie
nicht mehr greifen (s. u. II. 5.).

2. „Wer nichts beifügt, verliert“ – Entscheidungen zu
Art. 10 Abs. 3 VNGA

Dass das „Beifügen“ eine eigene Kunstform werden würde, konn-
te niemand ahnen, als die VNGA in Kraft trat. Inzwischen hat sich
das entsprechende Tatbestandsmerkmal des Art. 10 Abs. 3 (und
Art. 1 Abs. 3) VNGA zur Stolperfalle entwickelt, die zu vermeiden
einige Geschicklichkeit erfordert. Immer wieder liest man in der
Rechtsprechung, dass es gar nicht darauf ankomme, ob eine um-
strittene Werbeaussage speziell oder allgemein ist – für eine
spezielle gesundheitsbezogene Angabe fehle die Zulassung,
einem allgemeinen gesundheitsbezogenen Verweis sei die erfor-
derliche spezielle Angabe nicht beigefügt.

a) KG – „OPC“
Genauso entschied das Berliner KG in Sachen „OPC“: „Vorliegend
handelt es sich bei denjenigen Angaben um nichtspezifische ge-
sundheitsbezogene Angaben, in welchen in allgemeiner Art die po-
sitive Wirkung auf den gesamten Organismus betont wird, während
es sich bei denjenigen Angaben, welche auf bestimmte dadurch zu
fördernde Funktionen des Körpers Bezug nehmen, um spezielle
gesundheitsbezogene Angaben handelt . . . . Eine genaue Zuordnung
aller Angaben ist vorliegend aber nicht nötig, denn unabhängig
davon, ob es sich bei den streitgegenständlichen Aussagen um spe-
zielle gesundheitsbezogene Angaben oder um nichtspezifische ge-
sundheitsbezogene Angaben handelt, ist erforderlich, dass die ver-
wendete gesundheitsbezogene Angabe entweder selbst in die Liste
gemäß Art. 13, 14 HCVO aufgenommen worden ist oder dass ihr
eine in einer der Liste nach Art. 13, 14 HCVO enthaltene spezielle
gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist. Weder das eine noch das
andere liegt hier vor“7). Dem ist nichts hinzuzufügen.

b) OLG Hamburg – „Belastete Gelenke“
Im Streit um die „belasteten Gelenke“ vor dem OLG Hamburg
hatte die Beklagte versucht, sich mit Aussagen auf der Rückseite
der Produktverpackung zu verteidigen, jedoch ohne Erfolg, denn,
„anders als die Beklagte meint, reicht es für die Zulässigkeit einer
gesundheitsbezogenen Angabe zudem gerade nicht aus, wenn sich
erläuternde Aussagen auf der Verpackung des beworbenen Pro-
dukts befinden. .. . . Vorliegend fehlt es bereits an einer Erläuterung
an sich. Hierfür ist nicht ausreichend, wenn sich erläuternde An-
gaben nur irgendwoauf der Verpackung des beworbenen Produkts–
und nicht einmal in der Werbung selbst – befinden. Der Verkehr
kann bei einer solchen Vorgehensweise keinerlei gedankliche Ver-
bindung zwischen der gesundheitsbezogenen Angabe und den er-
läuternden Angaben herstellen“8). Es fehlte einfach an der gesetz-
lich vorgeschriebenen beigefügten Angabe.

c) OLG Hamburg – „Safran- und Melonensaft-Extrakt“
Auch eine Anbieterin von Nahrungsergänzungsmitteln mit Sa-
fran- und Melonensaft-Extrakt scheiterte bei der Werbung mit
allgemeinen gesundheitsbezogenen Verweisen wie „Stimmungs-
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3) OLG Celle, 03.02.2022 – 13 U 75/21, MD 2022, 461, 469 – „Immun Cell“.
4) KG, 18.02.2022 – 5 U 1007/20, MD 2022, 516, 524, Rn. 103 – „OPC“.
5) OLG Hamburg, 02.03.2022 – 3 U 137/20, MD 2022, 1139, 1143 – „Belastete Gelen-

ke“.

6) OLG Celle, 13.06.2022 – 13 U 19/22, MD 2022, 784, 786 – „Kräuterliebe“.
7) KG, 18.02.2022 – 5 U 1007/20, MD 2022, 516, 522, Rn. 82 – „OPC“.
8) OLG Hamburg, 02.03.2022 – 3 U 137/20, MD 2022, 1139, 1143 – „Belastete Gelen-

ke“.
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aufhellung“, „Verbesserung des emotionalen Gleichgewichts“
bzw. „optimistischer und glücklicher bzw. entspannter und dy-
namischer fühlen“ und „Verbesserung der Lebensqualität“ an
denselben gesetzlichen Vorgaben: „Vor diesem Hintergrund ist
festzustellen, dass den angegriffenen unspezifischen gesundheits-
bezogenen Angaben im Streitfall keine spezielle gesundheitsbezo-
gene Angabe nach Art. 10 Abs. 1 HCV beigefügt ist, wie dies Art. 10
Abs. 3 HCV für die Verwendung nichtspezifischer Angaben fordert.
Das rechtfertigt das ausgesprochene Verbot. . . . Nach Auffassung
des Senats ist Art. 10 Abs. 3 HCV bei Botanicals mit der Maßgabe
anzuwenden, dass der Bestimmung auch dann genügt ist, wenn
eine spezielle gesundheitsbezogene Angabe beigefügt wird, die nach
Angabe der Kommission ‚on hold‘ gehalten wird und nach weiter-
verwendet werden darf. . . . Die Beklagte hat ihren nichtspezifischen
Angaben .. . aber keine der ‚on hold‘ gesetzten Angaben beigefügt.
Schon deshalb darf sie diese Angaben nicht verwenden“9). Es ist
kaum vorstellbar, dass der BGH an dieser Beurteilung im Revi-
sionsverfahren etwas ändern wird10).

3. „Im Zweifel handelt es sich um eine Angabe“ – Ent-
scheidung zu Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 VNGA

Bisweilen führen Lebensmittelunternehmer zu ihrer Verteidi-
gung ins Feld, ihre Werbung sei keine „Angabe“ i. S. v. Art. 2
Abs. 2 Nr. 1 VNGA. Entweder wird argumentiert, es würden
keine „besonderen Eigenschaften“ hervorgehoben, nur solche,
die alle anderen Lebensmittel auch hätten, weshalb definitions-
gemäß keine „Angabe“ vorliegen könne. Oder es wird vorgetra-
gen, bei umstrittenen Begriffen handele es sich um Elemente der
Pflichtkennzeichnung, die vom Begriff der „Angabe“ ausgenom-
men sind. Vor Gericht hatte damit jedoch schon lange niemand
mehr Erfolg:

a) OLG Hamburg – „Fatburner“
In Sachen „Fatburner“ verneinte das OLG Hamburg das Vertei-
digungsargument eines bloßen Hinweises auf Eigenschaften al-
ler Lebensmittel der betreffenden Gattung wie folgt: „Soweit die
Beklagte unter Hinweis auf die vorgenannte Entscheidung geltend
macht, bei der Bezeichnung ‚FAT BURNER‘ bzw. ‚Fatburner‘ han-
dele es sich um eine solchermaßen allgemeine Information, kann
ihr nicht gefolgt werden. Nach dem Verkehrsverständnis der ange-
sprochenen Verbraucherinnen und Verbraucher, zu denen auch die
Mitglieder des Senats zählen, ist der Begriff keine bloße Beschaffen-
heitsangabe für eine bestimmte Kategorie von Nahrungsergän-
zungsmitteln, sondern suggeriert, dass die Einnahme des so be-
zeichneten Produktes eine bestimmte, nämlich fettverbrennende Ei-
genschaft hat, und stellt damit eine Angabe im Sinne des Art. 2
Abs. 2 Nr. 1 HCVO dar“11). Interessant an dieser – inhaltlich völ-
lig richtigen – Begründung ist allenfalls, dass die Richter des
3. Zivilsenats sich als angesprochene Verbraucher von Fettver-
brenner-Werbung verstehen. „Fatburner“ ist natürlich auch kein
Name einer Kategorie von Nährstoffen i. S. d. Pflichtangabe nach
§ 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 NemV, wie das OLG Hamburg zutreffend
erkannte: „Bei der Bezeichnung ‚Fatburner‘ handelt es sich nicht
um einen solchermaßen feststehenden, allgemein gültigen Namen
für eine Kategorie von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen. Sie kann
auch bereits deshalb keine Angabe zur Charakterisierung der in
dem Produkt enthaltenen Nährstoffe oder sonstigen Stoffe sein, weil
keines der in dem Produkt enthaltenen Nährstoffe oder sonstigen
Stoffe und schon gar nicht das Produkt insgesamt nachweislich
fettverbrennende Eigenschaften aufweist“12).

b) OLG Hamburg – „Belastete Gelenke“
Für die Aussage „Bei belasteten Gelenken und zum Erhalt der
Beweglichkeit“ verwarf das OLG Hamburg dasselbe Argument
mit folgender Begründung: „die in Rede stehende Angabe fällt
ersichtlich nicht unter diese Vorgaben. Es handelt sich bei ihr nicht
um eine Charakterisierung von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen,
sondern um eine Aussage über das Gesamtprodukt“13). Das leuch-
tet ohne Weiteres ein.

c) OLG Hamm – „Volle Power für Ihr Immunsystem“

Ohne Zweifel überzeugend urteilte das OLG Hamm in Sachen
„Volle Power für Ihr Immunsystem“, indem es nicht nur diese
Überschrift, sondern auch die zugehörige Abbildung auf einer
Internetseite als gesundheitsbezogen einstufte:

Zur Begründung heißt es in dem Urteil u.a.: „Auch zur Überzeu-
gung des Senats handelt es sich bei der beanstandeten Darstellung
um eine nicht obligatorische Aussage bzw. Darstellung, die insbe-
sondere durch das grafische Element einer diversen Krankheitser-
regern entgegengestreckten Hand symbolhaft zum Ausdruck bringt,
dass die unmittelbar darunter abgebildeten Produkte der Beklagten
besondere Eigenschaften besitzen, nämlich eine die körpereigene
Immunabwehr zumindest stärkende Wirkung (Art. 2 Abs. 2 Nr. 1
HCVO)“14). Bei unbefangener Betrachtung von Überschrift und
Abbildung kann eigentlich keine andere Interpretation überzeu-
gen. DieWerbung wird deshalb beim BGH imRevisionsverfahren
voraussichtlich nicht anders beurteilt werden15). Hätte es sich
lediglich um „Menüpunkte auf einer Navigationsleiste“, z. B.
„Themenüberschriften“ oder „Wegweiser“ gehandelt, dann hätte
das OLG Hamm möglicherweise kein Verbot ausgesprochen16).

4. „Ein Gesundheitsbezug ist immer erkennbar“ – Ent-
scheidung zu Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 VNGA

Auch die Begriffsbestimmungen der verschiedenen „Angaben“
aus Art. 2 Abs. 2 Nr. 1, 4, 5 und 6 sind bekanntlich sehr weit. Sie
schließen ausdrücklich alles anWorten und auch Bildern ein, mit
denen „erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Aus-
druck gebracht wird“, dass bestimmte Eigenschaften eines Le-
bensmittels vorhanden sind. Deswegen ist es im Zweifel so gut
wie unmöglich, mit einzelnen Aussagen dem Anwendungsbe-
reich der Werbeverbote zu entkommen.

a) OLG Hamburg – „Fatburner“
Bezüglich des Begriffs „Fatburner“ entschied das OLG Hamburg:
„Sämtliche Angaben betreffen die Gewichtsabnahme durch die Ein-
nahme des Produkts ‚L. 100‘. Der Verkehr erwartet von einer Ge-
wichtsabnahme regelmäßig einen positiven Einfluss auf die Ge-
sundheit. . . . Auch die von der Antragsgegnerin ins Feld geführten
erläuternden Hinweise lassen die Verkehrsvorstellung unberührt,
dass das beworbene Produkt die Gewichtsabnahme jedenfalls auch
unterstützt“17). Natürlich ist eine Gewichtsabnahme nicht in je-
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9) OLG Hamburg, 02.06.2022 – 3 U 110/21, juris, Rn. 32, 38 u. 42 – „Safran- und Me-
lonensaft-Extrakt“.

10) BGH, I ZR 109/22.
11) OLG Hamburg, 22.12.2021 – 3 U 50/21, openJur 2022, 7642, Rn. 38 – „Fatburner“.
12) OLG Hamburg,. 22.12.2021 – 3 U 50/21, openJur 2022, 7642, Rn. 45 – „Fatburner“.

13) OLG Hamburg, 02.03.2022 – 3 U 137/20, MD 2022, 1139, 1144 – „Belastete Gelen-
ke“.

14) OLG Hamm, 11.08.2022 – 4 U 81/21, WRP 2022, 1401 Rn. 24 – „Volle Power für Ihr
Immunsystem“.

15) BGH, I ZR 162/22.
16) OLG Hamm, 11.08.2022 – 4 U 81/21, WRP 2022, 1401 Rn. 26, 27 – „Volle Power für

Ihr Immunsystem“.
17) OLG Hamburg, 22.12.2021 – 3 U 50/21, openJur 2022, 7642, Rn. 49 – „Fatburner“.
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dem Fall gesund. In der hier beworbenen Art undWeise, nämlich
der Anpreisung einer Fettverbrennung, wird aber wohl doch ein
Vorteil für die Gesundheit des Verbrauchers zum Ausdruck ge-
bracht. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Gesetzgeber
selbst in Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) VNGA „schlank machende oder
gewichtskontrollierende Eigenschaften“ eines Lebensmittels in
die Liste der gesundheitsbezogenen Angaben einordnet, ist die
Beurteilung im konkreten Fall gewiss richtig.

b) OLG Celle – „Immun Cell“
Im „Immun Cell“-Beschluss des OLG Celle heißt es in vergleich-
barem Zusammenhang unter Hinweis auf die Rechtsprechung
des BGH: „Gemessen an diesen Maßstäben weisen die . . . Werbe-
aussagen der Beklagten bei dem gebotenen weiten Verständnis den
notwendigen Gesundheitsbezug auf. Die Angaben stellen jeweils für
sich betrachtet sowie in ihrem Gesamtzusammenhang einen Bezug
zwischen der Einnahme der Produkte und der Gesundheit des An-
wenders her. Betroffen sind konkret insbesondere der Schutz und
die Stärkung des Immunsystems (‚V. Immun‘), der Zellschutz
(‚V. Cell‘), die Gewichtsabnahme (‚V. Shape Turbo Diät‘), die Ge-
sundheit der Gelenke (‚C. CBD Gelenk Aktiv‘), die Regulierung des
Hungergefühls (‚C. CBD Appetitzügler‘), die Darmgesundheit
(‚C. CBD Darm Komplex‘) sowie die Raucherentwöhnung (‚C. CB
Anti Nikotin‘)“18). Auch an dieser Beurteilung gibt es wohl nichts
zu rütteln, das hätte man schon bei der Gestaltung der Werbe-
sendung problemlos erkennen können.

c) KG – „OPC“
In Sachen „OPC“ führte das Berliner KG zur Begründung seiner
Einstufung der angegriffenen Werbeaussagen Folgendes aus: „In
der Aussage zu I. 1. des landgerichtlichen Tenors wird suggeriert,
dass das Produkt ‚Masquelier’s®‘ eine Quelle mit natürlichen Ergän-
zungsmitteln sei, die optimale Voraussetzungen für die Blutzirkula-
tion schaffen würde. Es wird damit ein unmittelbarer Bezug zwi-
schen dem Produkt und einer positiven Beeinflussung der Gesund-
heit hergestellt. Durch die Angabe in I. 2. des landgerichtlichen Te-
nors wird der Bezug zwischen dem beworbenen Produkt und einer
optimalen Durchblutung, mithin ebenfalls einer positiven Beeinflus-
sung der Gesundheit hergestellt. Die Aussage in I. 3. beschreibt ei-
nen Zusammenhang zwischen Anthogenol und einer guten Durch-
blutung, was ebenfalls einen Gesundheitseffekt darstellt. In I. 4.
wird der Effekt des beworbenen Produktes auf die Mikrozirkulation
beschrieben. Diese solle gestärkt und flexibel gehaltenwerden. Auch
in dieser Angabe wird das Produkt mit einer positiven Wirkung auf
die Gesundheit verknüpft. Die Aussagen in den Ziffern I. 5., 6. und 7.
beschreiben, dass das beworbene Produkt einen wirksamen Schutz
vor Oxidantien darstelle, die Durchblutung effektiv anrege, die Blut-
bahn bis in die kleinsten Haargefäße verbessere und erhalte und für
eine gesunde Mikrozirkulation sorge, was umfassende gesundheit-
liche Vorteile biete, sodass hier ebenfalls unschwer ein Bezug zu
positiven Gesundheitseffekten hergestellt werden kann. Die Aussa-
ge in I. 8. des landgerichtlichen Urteils erklärt ausdrücklich, dass
‚Masquelier’s® Anthogenol®‘ dafür sorge, dass das Mikrozirkulati-
onssystem stark und weich bleibe und Sauerstoff und Nährstoffe an
Organe geliefert werden können, die diese Nährstoffe benötigten,
um gut funktionieren zu können. Dieser Aussage ist der Gesund-
heitsbezug immanent. Gleiches gilt für die Aussagen in I. 9. bis 14.
und 16. des landgerichtlichen Urteils. Dort wird beschrieben, dass
das Produkt bzw. dessen Bestandteile positive Auswirkungen auf
die Mikrozirkulation, auf das mikrovaskuläre System, schwere und
müde Beine, Augen, die Blutzirkulation, den Blutkreislauf, die Blut-
gefäße undKapillaren und dieHaut hätten. Die Aussage in I. 15. des
landgerichtlichen Tenors bezieht sich auf einen Produktbestandteil,

nämlich OPCs. Auch diesen wird ein positiver gesundheitlicher Ef-
fekt mit der streitgegenständlichen Angabe zugesprochen, wonach
diese ein aktiver Wirkstoff zur Stärkung des Herz-Kreislauf-System
seien. In denAussagen zu I. 3., 7., 9., 11., 14. und16. wird der Bezug
zur ‚Gesundheit‘ in verschiedenen Varianten ausdrücklich ange-
sprochen“19). Es ist völlig unerklärlich, wie die Beklagte im kon-
kreten Fall der Meinung sein konnte, die Aussagen zur Durch-
blutung seien keine gesundheitsbezogenen Angaben.

d) OLG Hamburg – „Belastete Gelenke“
Auch in Sachen „belastete Gelenke“ konnte es eigentlich für nie-
manden eine Überraschung sein, dass das OLG Hamburg be-
schloss: „Unter Beachtung dieser Grundsätze erweist sich die ange-
griffene Angabe ‚bei belasteten Gelenken und zum Erhalt der Beweg-
lichkeit‘ – anders als die Beklagte meint – als spezifische gesund-
heitsbezogene Angabe i. S. d. Art. 2 Abs. 2 Nr. 5, Art. 10 Abs. 1
HCVO. ... Die Auslobung wird dahingehend verstanden, dass sich
die Einnahme des Produkts als positiv auf die Gelenke auswirke und
dass damit einem Verlust der Beweglichkeit vorgebeugt werden kön-
ne. Mit dieser Auslobung wird ein unmittelbarer Wirkungszusam-
menhang zwischen der Einnahme des Lebensmittels und einer Funk-
tion des menschlichen Körpers, nämlich des Bewegungsapparates,
hergestellt, dessen wissenschaftliche Absicherung in einem Zulas-
sungsverfahren nach Art. 13 Abs. 3 HCVO überprüft werden
kann“20). So ist es, da kann man meinen, was man will.

e) OLG Hamm – „Volle Power für Ihr Immunsystem“

Die vom OLG Hamm verbotenen Angaben waren nach überzeu-
gender Auffassung des Gerichts auch gesundheitsbezogen: „Ge-
messen an diesen Grundsätzen handelt es sich bei der beanstande-
ten Überschrift ‚Volle Power für Ihr Immunsystem‘ nebst nebenste-
hender Grafik um gesundheitsbezogene Angaben, weil hierdurch
aus Sicht eines durchschnittlichen Verbrauchers – entgegen der
Ansicht der Beklagten – nicht lediglich im Sinne einer ‚Themenüber-
schrift‘ die Funktion der körpereigenen Immunabwehr abstrakt dar-
gestellt, sondern wegen der unmittelbar darunter abgebildeten
und – wie bereits vorstehend ausgeführt – damit zugleich konkret
beworbenen Produkte der Beklagten ein Zusammenhang zwischen
der Einnahme eben dieser von der Beklagten vertriebenen Nah-
rungsergänzungsmittel einerseits und der Gesundheit andererseits
suggeriert wird. Das Landgericht hat zutreffend darauf hingewie-
sen, dass eine Darstellung wie vorliegend für die Annahme eines
Zusammenhangs genügt, der eine Verbesserung des Gesundheits-
zustandes dank des Verzehrs des Produktes impliziert“21). Betrach-
tet man Überschrift und Abbildung, insbesondere im Gesamtzu-
sammenhang, dann muss man dieser Beurteilung zustimmen;
alles andere wäre lebensfremd.

5. „Die Übergangsfristen nutzen nichts“ – Entscheidung
zu Art. 28 Abs. 5 VNGA

Hunderte von gesundheitsbezogenen Aussagen zu Pflanzenstof-
fen harren seit nun bald 20 Jahren ihrer wissenschaftlichen Be-
wertung durch die EFSA. Wer meint, er könne sich insoweit auf
die Übergangsfristen nach Art. 28 Abs. 5 VNGA berufen, schei-
tert zumeist – entweder mangels ausreichender wissenschaft-
licher Absicherung, oder aus formalen Gründen, z. B. weil ein
Zulassungsantrag gar nicht gestellt oder bereits abgelehnt wur-
de. Außerdem ist es höchst zweifelhaft, ob die Frist für Angaben
gelten kann, die vor Inkrafttreten der Verordnung noch nicht
verwendet bzw. nicht in die seinerzeitigen Sammellisten aufge-
nommen wurden, für die also gar kein „Übergang“ benötigt wird.
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18) OLG Celle, 03.02.2022 – 13 U 75/21, MD 2022, 461, 468 – „Immun Cell“.

19) KG, 18.02.2022 – 5 U 1007/20, MD 2022, 516, 521, Rn. 75 – „OPC“.
20) OLG Hamburg, 02.03.2022 – 3 U 137/20, MD 2022, 1139, 1142 – „Belastete Gelen-

ke“.
21) OLG Hamm, 11.08.2022 – 4 U 81/21, WRP 2022, 1401 Rn. 30 – „Volle Power für Ihr

Immunsystem“.
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a) OLG Celle – „Immun Cell“
Das gilt beispielsweise für eineWerbeaussage, die in der „Immun
Cell“-Entscheidung in Celle vor Gericht stand: „Darüber hinaus
hat die Beklagte auch nicht nach Art. 28 Abs. 5 i. V. m. Art. 5
Abs. 1a, Art. 6 HCVO dargetan, dass die von ihr beworbeneWirkung
auch in Bezug auf die Gelenk- und damit Körperfunktionen i. S. v.
Art. 13 Abs. 1 a HCVO wissenschaftlich anerkannt sind. Im Rah-
men der Übergangsregelung gem. Art. 28 Abs. 5 HCVO muss der
Lebensmittelunternehmer die verwendeten gesundheitsbezogenen
Angaben durch allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise
begründen und die Angaben müssen eine objektive Grundlage ha-
ben, über die Einigkeit in der Wissenschaft besteht. Er muss also in
der Lage sein, diese Wirkungen nachzuweisen und trägt insoweit
die Beweislast“22). Da der Beklagte insoweit beweisfällig blieb,
darf er sich natürlich nicht beschweren, dass er den Rechtsstreit
verlieren musste.

b) KG – „OPC“
Auch vor dem KG konnte die Beklagte sich nicht auf die Über-
gangsfrist berufen, denn: „Sinn und Zweck der Regelung des
Art. 28 Abs. 5 HCVO ist nach Erwägungsgrund 35 der HCVO, dass
der Lebensmittelunternehmer, der eine von der HCVO regulierte
gesundheitsbezogene Angabe zur Produktwerbung verwendet, sein
Verhalten an die Bestimmungen der HCVO anpassen können soll.
Dementsprechend kann er bis zur Aufnahme seiner Angabe in die
Liste nach Art. 13 HCVO auf die Möglichkeit der Verwendung weiter
vertrauen, wenn gleichzeitig sichergestellt ist, dass der oben be-
schriebene und in Erwägungsgrund 1 und 10 zum Ausdruck kom-
mende Verbraucherschutz gewährleistet wird. Anders ist es jedoch
wenn – wie hier im unstreitigen Tatbestand des landgerichtlichen
Urteils festgestellt – über Anmeldungen von Herstellern zu gesund-
heitsbezogenen Angaben in Bezug auf die in dem Produkt der Be-
klagten vorkommenden Bestandteile einfache und oligomere Flava-
nole und Polyphenole aus Vitis vinifera Kernen und Extrakt aus
französischem Pinus maritima Cortex bereits durch die EFSA ab-
schlägig beschieden wurde bzw. die Anträge bereits zurückgenom-
men worden sind. Denn dann kann der Lebensmittelunternehmer
nicht mehr darauf vertrauen, dass eine Zulassung der gesundheits-
bezogenen Angabe noch erfolgen wird. Dies gilt insbesondere für
die Beklagte, denn diese hat die Zulassung der von ihr verwendeten
gesundheitsbezogenen Angaben bisher unstreitig gar nicht zur Auf-
nahme in die Liste nach Art. 13 HCVO angemeldet. Wenn sie also
selbst gar keine Zulassung nach Art. 13 HCVO betreibt und auch
keine anderweitige Zulassung in Aussicht steht, kann nicht erkannt
werden, weshalb es gerechtfertigt sein soll, dass sie sich auf die
Übergangsregel des Art. 28 Abs. 5 HCVO berufen können soll“23).
An dieser Begründung gibt es im Ergebnis nichts zu rütteln.

c) OLG Hamburg – „Safran- und Melonensaft-Extrakt“
In Sachen „Safran- und Melonensaft-Extrakt“ scheiterte die Be-
klagte vor demOLGHamburg ebenfalls daran, dass ihre Angaben
vom Anwendungsbereich der Übergangsvorschrift nicht erfasst
wurden; selbst wenn sie ihren nichtspezifischen Verweisen spe-
zielle Angaben beigefügt hätte: „könnte dies die Verwendung der
angegriffenen Angaben nicht rechtfertigen, denn die . .. in Bezug
auf Safran beantragten Claims ‚Safran contributes to emotional
balance.‘, ‚Helps to support relaxation.‘ und ‚Helps to maintain a
positive mood.‘ beziehen sich, wie das Landgericht zutreffend an-
genommen hat, im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. b) HCV auf psy-
chische Funktionen, weshalb die Verwendung der Angaben nur

nach Maßgabe der Übergangsvorschrift des Art. 28 Abs. 6 HCV
möglich wäre“24).

d) OLG Karlsruhe – „Hagebutte GOPO“
Das OLG Karlsruhe verwarf die Berufung des Anbieters von
„L. Flex Hagebutte GOPO“-Pulver und -Kapseln gegen ein erstin-
stanzliches Werbeverbot ohne mündliche Verhandlung, u.a. mit
folgender Begründung: „Das Nahrungsergänzungsmittel ‚L. Flex
Hagebutte GOPO‘ ist nicht in die Liste der zugelassenen Angaben
gem. den Art. 13, 14 HCVO aufgenommen. Da ein Antrag auf Auf-
nahme in die Liste gestellt wurde, über den noch keine Entschei-
dung ergangen ist – sogenannter on-hold-claim –, dürfen die streit-
gegenständlichen gesundheitsbezogenen Angaben weiterverwendet
werden, sofern die Angaben der Verordnung und den einschlägigen
einzelstaatlichen Vorschriften entsprechen. Demnach muss gem.
Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 HCVO anhand allgemein anerkannter
wissenschaftlicher Nachweise nachgewiesen und durch diese Nach-
weise abgesichert sein, dass das Vorhandensein der Substanz, auf
die sich die Angabe bezieht, eine positive ernährungsbezogene Wir-
kung oder physiologische Wirkung hat . . . . Nach diesen Maßstäben
hat der Beklagte nach Überzeugung des Senats hier nicht glaubhaft
gemacht, dass dem Nahrungsergänzungsmittel ‚L. Flex Hagebutte
GOPO‘ die versprochene positive Wirkung – ‚für bewegliche Gelen-
ke‘ bzw. ‚hilft, die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten‘ – zu-
kommt und über die beworbene Wirkung in der Wissenschaft aus-
reichende Einigkeit besteht. Die von dem Beklagten – lediglich in
englischer Sprache – vorgelegten Unterlagen genügen zur Glaub-
haftmachung des erforderlichen wissenschaftlichen Nachweises
nicht“25). Ohne anerkannte wissenschaftliche Wirkungsnach-
weise hilft auch keine Übergangsfrist, so ist es geregelt, alles
andere wäre auch nicht sinnvoll.

III. Fazit für die Praxis: „Es lohnt sich nicht ...“
Je mehr man die Rechtsprechung zur VNGA aus dem vergange-
nen Jahr, aber auch aus den vergangenen anderthalb Jahrzehnten
beleuchtet, desto klarer erscheint folgende Erkenntnis: Es lohnt
sich nicht, andere als die gesetzlich vorgesehenen Formulierun-
gen von nährwert- und insbesondere gesundheitsbezogenen An-
gaben für genau diejenigen Stoffe zu verwenden, für die sie aus-
drücklich zugelassen sind. Es lohnt sich nicht, den Wortlaut zu
variieren. Es lohnt sich nicht, die Wirkung wesentlicher Zutaten
auch dem Enderzeugnis zuzusprechen. Und es lohnt sich nicht,
andere Stoffe allein auf Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zu bewerben. Am Ende droht – nur ein Verbot. Und weil es
wirklich keinen Spaß macht, sich mit dieser Art von Erbsenzäh-
lerei und Haarspalterei im Detail zu beschäftigen, mit der Wer-
bung von Menschen, die vom Gesetz offenbar nichts wissen oder
seine Verbote nicht wahrhabenwollen, undmit den Entscheidun-
gen von Richtern, die sich oft nicht vertieft mit dieser Rechts-
materie auskennen (können), oder die womöglich einfach andere
Prioritäten haben, schalten wir das Licht an dieser Stelle aus,
beenden die Beleuchtungen einstweilen und widmen uns künftig
erst einmal anderen Dingen. Das soll nicht geschehen ohne einen
herzlichen Dank an alle Leser, die bis zu 15 Jahre lang dem
Scheinwerferlicht auf die Rechtsprechung zur VNGA gefolgt
sind. Es war dem Autor eine Ehre.

Anm. der Redaktion:
Vgl. hierzu auch die vorherigen Rechtsprechungsübersichten von
Hagenmeyer, insbesondere WRP 2017, 375 ff., WRP 2019, 35 ff.;
WRP 2019, 422 ff., WRP 2020, 408 ff.; WRP 2021, 575 ff., WRP 2022,
415 ff.

Beitr�ge WRP – Wettbewerb in Recht und Praxis 4/2023

Hagenmeyer, Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924/2006
422

22) OLG Celle, 03.02.2022 – 13 U 75/21, MD 2022, 461, 471 – „Immun Cell“.
23) KG, 18.02.2022 – 5 U 1007/20, MD 2022, 516, 523-524, Rn. 99 – „OPC“.
24) OLG Hamburg, 02.06.2022 – 3 U 110/21, juris, Rn. 43 – „Safran- und Melonensaft-

Extrakt“.
25) OLGKarlsruhe, 28.07.2022 – 4 U 225/22,MD2022, 1061, 1063 u. 1064 – „Hagebutte

GOPO“.
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